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Verordnung über kommunale Unternehmen und Ein-
richtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kom-

munalunternehmensverordnung - KUV)

Fußnoten

SGV. NRW. 2023.

Vom 24. Oktober 2001

Aufgrund von § 130 Abs. 2 Nr. 12 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV. NRW. S. 245), wird im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium und mit Zustimmung des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags verordnet:

§ 1 
Allgemeines

Fußnoten zu § 1 Allgemeines

§ 1, § 2 und § 26 zuletzt geändert durch Artikel II der VO vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 
438), in Kraft getreten am 29. August 2009; § 26 aufgehoben durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 
2023.
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(1) Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde, die in der Rechtsform einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) errichtet sind oder nach Umwandlung in dieser 
Rechtsform bestehen, werden im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung nach dieser 
Verordnung und nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung geführt.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten entsprechend für die Kommunalunternehmen von 
Kreisen und Gemeindeverbänden sowie für die gemeinsamen Kommunalunternehmen der Ge-
meinden und Kreise.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für Krankenhäuser, die den Bestimmungen 
der Bundespflegesatzverordnung unterliegen, und für Pflegeeinrichtungen, die den Bestimmun-
gen des 11. Buchs Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung - unterliegen, soweit in der 
Krankenhaus-Buchführungsverordnung, der Pflege-Buchführungsverordnung und der Gemein-
dekrankenhausbetriebsverordnung andere Regelungen getroffen sind.

§ 2 
Verwaltungsrat

Fußnoten zu § 2 Verwaltungsrat

§ 1, § 2 und § 26 zuletzt geändert durch Artikel II der VO vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 
438), in Kraft getreten am 29. August 2009; § 26 aufgehoben durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 
2023.

(1) Der Rat der Gemeinde wählt die nicht bereits aufgrund von § 114a Abs. 8 GO bestimmten Mit-
glieder des Verwaltungsrates erstmals vor der Errichtung des Kommunalunternehmens gemäß § 
114a Abs. 8 Satz 5 GO. Bei gemeinsamen Kommunalunternehmen wählt die Vertretung des je-
weiligen Trägers weitere Mitglieder des Verwaltungsrats gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können angemessene Entschädigung für die Teilnahme 
an dessen Sitzungen erhalten. Gewinnbeteiligungen dürfen ihnen nicht gewährt werden. Das Nä-
here regelt die Gemeinde durch die Unternehmenssatzung.

(3) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt das vorsitzende Mitglied des Verwaltungsrats das 
Kommunalunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Es vertritt das Kommunalunternehmen 
auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand handlungsunfähig ist.

(4) Erleidet die Gemeinde oder das Kommunalunternehmen infolge eines Beschlusses des Ver-
waltungsrates einen Schaden, so gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrates § 43 Absatz 4 GO 
NRW entsprechend.
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§ 3 
Vorstand

Fußnoten zu § 3 Vorstand

§ 3 geändert sowie § 9 neu gefasst durch Artikel II der VO vom 5. August 2009 (GV. NRW. 
S. 438), in Kraft getreten am 29. August 2009.

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben mit der Sorgfalt ordentlicher Geschäftsleute vertrauens-
voll und eng zum Wohl des Kommunalunternehmens zusammenzuarbeiten. Für Schäden haften 
die Mitglieder des Vorstandes entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusge-
setzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes. Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen An-
gelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen Vorgänge recht-
zeitig zu unterrichten.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, sind, soweit die Unternehmenssatzung nichts 
anderes bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Vertretung des Kom-
munalunternehmens befugt.

§ 4 
Verschwiegenheitspflicht

Die Mitglieder der Organe des Kommunalunternehmens haben über alle vertraulichen Angaben 
und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unternehmens Verschwiegenheit zu bewahren. 
Diese Pflicht besteht auch nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen 
der Gemeinde.

§ 5 
Unternehmenssatzung

Die Unternehmenssatzung muss neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt Bestim-
mungen enthalten über

1. die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sowie des Vorstands, falls dieser aus mehr als ei-
ner Person besteht,

2. die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats.

§ 6 
Zusammenfassung von Unternehmen und Einrichtungen

Fußnoten zu § 6 Zusammenfassung von Unternehmen und Einrichtungen
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§ 6 zuletzt geändert durch VO vom 19. September 2014 (GV. NRW. S. 616), in Kraft getreten 
am 11. Oktober 2014.

Die Versorgungsbetriebe einer Gemeinde sollen, wenn sie Kommunalunternehmen sind, zu ei-
nem Kommunalunternehmen zusammengefasst werden. Das Gleiche gilt für Verkehrsbetriebe. 
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe können mit sonstigen Unternehmen und Einrichtungen einer 
Gemeinde zu einem einheitlichen Kommunalunternehmen zusammengefasst werden.

§ 7 
Umwandlung von Regiebetrieben

Fußnoten zu § 7 Umwandlung von Regiebetrieben

§ 7 und 27 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 
136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023.

(1) Vor der Umwandlung eines Regiebetriebs in ein Kommunalunternehmen ist eine Eröffnungs-
bilanz nach den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden 
ist, aufzustellen.

(2) Bei der Errichtung eines Kommunalunternehmens durch Ausgliederung von Vermögen und 
Schulden aus dem Haushalt der Gemeinde sind deren Gegenstand und Wert in der Unterneh-
menssatzung festzusetzen. Gleichzeitig sind in einem Ausgliederungsbericht die für die Ange-
messenheit der Einbringung wesentlichen Umstände darzulegen.

§ 8 
Anwendung der Vergabegrundsätze

Fußnoten zu § 8 Anwendung der Vergabegrundsätze

§§ 8, 16 und 18 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), 
in Kraft getreten am 2. April 2021.

Das Kommunalunternehmen ist für die Vergabe von Aufträgen über die Lieferung und Leistung 
sowie von Aufträgen zur Durchführung von Baumaßnahmen in einer finanziellen Größenordnung, 
die unterhalb der durch die Europäische Union festgelegten Schwellenwerte liegt, zur Einhaltung 
und Anwendung der nach § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 12. 
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Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708), die durch Verordnung vom 30 Oktober 2020 (GV. NRW. S. 
1049) geändert worden ist, für den kommunalen Vergabebereich verbindlichen Vergabevor-
schriften insoweit verpflichtet, als die Auftragsvergabe der Erfüllung von durch Satzung übertra-
genen hoheitlichen Aufgaben aus den in § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung angeführten Berei-
chen dient. Eine darüber hinausgehende Selbstbindung an die genannten Vergabegrundsätze ist 
hierdurch nicht ausgeschlossen.

§ 9 
Finanzausstattung, Risikofrüherkennung

Fußnoten zu § 9 Finanzausstattung, Risikofrüherkennung

§ 3 geändert sowie § 9 neu gefasst durch Artikel II der VO vom 5. August 2009 (GV. NRW. 
S. 438), in Kraft getreten am 29. August 2009.

(1) Die Gemeinde stellt sicher, dass das Kommunalunternehmen seine Aufgabe dauernd erfüllen 
kann. Das Kommunalunternehmen ist mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten.

(2) Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kommunalunterneh-
mens ist zu sorgen. Hierzu ist u. a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, et-
waige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung ge-
hören insbesondere

1. die Risikoidentifikation,

2. die Risikobewertung,

3. Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,

4. die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und

5. die Dokumentation.

§ 10 
Finanzierung von Investitionen

Für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit 
die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen sollen aus dem Jahresgewinn Rückla-
gen gebildet werden. Bei umfangreichenInvestitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Fi-
nanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen.
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§ 11 
Leitung des Rechnungswesens

Alle Zweige des Rechnungswesens sind einheitlich zu leiten. Hat das Kommunalunternehmen ein 
Vorstandsmitglied, das für die kaufmännischen Angelegenheiten zuständig ist, so ist dieses für 
das Rechnungswesen verantwortlich.

§ 12 
Kassengeschäfte

Die Anordnung und die Ausführung finanzwirksamer Vorgänge sind personell und organisato-
risch zu trennen. Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen nicht durch ein Angehörigenverhält-
nis im Sinne des § 20 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen verbunden sein.

§ 13 
Leistungen im Verhältniszwischen Kommunalunternehmen und Gemein-

de
Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen sind auch im Verhältnis zwischen dem Kommu-
nalunternehmen und der Gemeinde, einem anderen Kommunalunternehmen oder einem Eigen-
betrieb der Gemeinde oder einer Gesellschaft, an der die Gemeinde beteiligt ist, angemessen zu 
vergüten. Das Kommunalunternehmen kann jedoch, soweit andere Rechtsvorschriften nicht ent-
gegenstehen, abweichend von Satz 1

1. Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von Straßen und Abwasseranlagen sowie für 
öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder verbilligt liefern,

2. Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung stellen,

3. auf die Tarifpreise für Leistungen von Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme einen Preisnach-
lass gewähren, soweit dieser steuerrechtlich anerkannt ist.

§ 14 
Gewinn und Verlust

Fußnoten zu § 14 Gewinn und Verlust

§ 14 Abs. 2, § 17 Abs. 2, §§ 23-24 geändert durch Art. 18 des Gesetzes v. 16.11.2004 (GV. 
NRW. S. 644); in Kraft getreten am 1. Januar 2005.

(1) Der Jahresgewinn des Kommunalunternehmens soll so hoch sein, dass neben angemessenen 
Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet 
wird.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 6 / 13

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2004-s644


(2) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgegli-
chen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalaus-
stattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage 
ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbu-
chung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; 
ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

§ 15 
Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Wenn die betrieblichen Bedürfnisse des Kommunalunter-
nehmens es erfordern, kann die Unternehmenssatzung ein hiervon abweichendes Wirtschafts-
jahr bestimmen.

§ 16 
Wirtschaftsplan

Fußnoten zu § 16 Wirtschaftsplan

§§ 8, 16 und 18 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), 
in Kraft getreten am 2. April 2021.

(1) Das Kommunalunternehmen hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschafts-
plan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirt-
schaftsplan sind ein Stellenplan und eine Stellenübersicht entsprechend § 8 der der Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen beizufügen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese 
Verschlechterung eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder zu einer Inanspruchnahme 
der Gemeinde führt oder

b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder

c) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im Stellenplan und in der Stellenübersicht vor-
gesehenen Stellen erforderlich wird, es sein denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstel-
lung von Aushilfskräften handelt.

§ 17 
Erfolgsplan

Fußnoten zu § 17 Erfolgsplan
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§ 14 Abs. 2, § 17 Abs. 2, §§ 23-24 geändert durch Art. 18 des Gesetzes v. 16.11.2004 (GV. 
NRW. S. 644); in Kraft getreten am 1. Januar 2005.

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 
enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1) zu gliedern.

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausrei-
chend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. 
Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die abgerundeten 
Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen. Die vorhandenen 
oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die – etwa als Ver-
lustausgleichszahlungen oder Betriebskostenzuschüsse – aus dem Haushalt der Gemeinde 
stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstim-
men.

(3) Von der Veranschlagung abweichende, Erfolg gefährdende Mehraufwendungen bedürfen 
der Zustimmung des Vorstandes.

§ 18 
Vermögensplan

Fußnoten zu § 18 Vermögensplan

§§ 8, 16 und 18 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), 
in Kraft getreten am 2. April 2021.

(1) Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen 
des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräuße-
rung) und aus der Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens ergeben, enthalten.

(2) Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzu-
weisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veran-
schlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu 
erläutern. § 13 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen findet sinngemäß An-
wendung.

(4) Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 24 Absatz 1 bis 3 
der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen sinngemäß.

(5) Mehrauszahlungen, die einen in der Unternehmenssatzung als Bestandteil der Bestimmungen 
über die Wirtschaftsführung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung 
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des Verwaltungsrates. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Verwaltungsra-
tes die Zustimmung des Vorstands. Der Verwaltungsrat ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 19 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Fußnoten zu § 19 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

§ 19 neu gefasst durch Art. 18 des Gesetzes v. 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644); in Kraft getre-
ten am 1. Januar 2005.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO) besteht aus einer Übersicht über die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und De-
ckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wirtschaftsplan einzu-
beziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis- und Finanzplanung 
ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben.

§ 20 
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Das Kommunalunternehmen führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen dop-
pelten Buchführung. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein.

(2) Die Vorschriften des dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs über Buchführung, Inventar und 
Aufbewahrung sind anzuwenden, soweit sie nicht bereits unmittelbar gelten.

(3) Das Kommunalunternehmen hat die für Kostenrechnungen erforderlichen Unterlagen zu füh-
ren und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen.

§ 21 
Berichtspflichten

(1) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat vierteljährlich über die Abwicklung des Vermögens- und 
des Erfolgsplans schriftlich zu unterrichten. In der Unternehmenssatzung können Vorschriften 
über eine andere Frist von nicht mehr als 6 Monaten und über den Inhalt der Zwischenberichte 
erlassen werden.

(2) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans Erfolg gefährdende Mindererträge oder Mehrauf-
wendungen zu erwarten, hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten. Sind darüber hin-
aus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde haben können, ist 
diese zu unterrichten.
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§ 22 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Prüfung

Fußnoten zu § 22 Aufstellung des Jahresabschlusses und Prüfung

§ 22 neu gefasst durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in 
Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023.

(1) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaf-
ten aufzustellen und zu prüfen, soweit sich aus dieser Verordnung oder aus der Unternehmens-
satzung nach § 5 nichts anderes ergibt.

(2) Der Jahresabschluss ist zu prüfen. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist die Anwen-
dung des § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden 
ist, zu beauftragen. In dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist ferner darauf ein-
zugehen, ob das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst 
wird. Sofern ein Lagebericht aufzustellen ist, erstreckt sich die Jahresabschlussprüfung auch auf 
diesen.

(3) Die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung trägt das Unternehmen.

§ 23 
Bilanz

Fußnoten zu § 23 Bilanz

§ 14 Abs. 2, § 17 Abs. 2, §§ 23-24 geändert durch Art. 18 des Gesetzes v. 16.11.2004 (GV. 
NRW. S. 644); in Kraft getreten am 1. Januar 2005.

(1) Die Bilanz ist, wenn der Unternehmenszweck keine abweichende Gliederung bedingt, die 
gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Gliederung entsprechend der Vorschrift des 
§ 266 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

(2) Das Stammkapital ist mit seinem in der Unternehmenssatzung festgelegten Betrag anzuset-
zen.

§ 24 
Gewinn- und Verlustrechnung

Fußnoten zu § 24 Gewinn- und Verlustrechnung
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§ 14 Abs. 2, § 17 Abs. 2, §§ 23-24 geändert durch Art. 18 des Gesetzes v. 16.11.2004 (GV. 
NRW. S. 644); in Kraft getreten am 1. Januar 2005.

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der Unternehmenszweck keine abweichende 
Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Gliederung entspre-
chend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

(2) Kommunalunternehmen mit mehr als einem Betriebszweig haben für den Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Unternehmenszweig aufzustel-
len, die in den Anhang aufzunehmen ist. Dabei sind gemeinsame Aufwendungen und Erträge 
sachgerecht auf die Unternehmenszweige aufzuteilen, soweit Lieferungen und Leistungen nicht 
gesondert verrechnet werden.

§ 25 
Anhang, Anlagenspiegel

Fußnoten zu § 25 Anhang, Anlagenspiegel

§ 25 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in 
Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023.

In einem Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs ist die Entwicklung der einzelnen Posten 
des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen entsprechend der Gliederung der Bilanz 
darzustellen. Hierzu gehört auch eine Darstellung

1. der Änderungen im Bestand der zum Kommunalunternehmen gehörenden Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte,

2. der Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anla-
gen,

3. des Stands der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,

4. der Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangs-
bestand, Zugängen und Entnahmen,

5. der Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit 
dem Vorjahr,

6. des Personalaufwands mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Beleg-
schaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, 
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der 
sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.
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§ 26 
(weggefallen)

Fußnoten zu § 26 (weggefallen)

§ 1, § 2 und § 26 zuletzt geändert durch Artikel II der VO vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 
438), in Kraft getreten am 29. August 2009; § 26 aufgehoben durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 
2023.

§ 27 
Rechenschaft

Fußnoten zu § 27 Rechenschaft

§ 7 und 27 zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 
136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023.

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss nach § 22 innerhalb von 3 Monaten nach Ende des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Verwaltungsrat nach Durchführung der Abschlussprü-
fung zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss nach § 22 ist vom Vorstand unter Anga-
be des Datums zu unterzeichnen. Bei der Feststellung des Jahresabschlusses hat der Verwal-
tungsrat über die Entlastung des Vorstands zu entscheiden.

(2) Der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des 
Jahresfehlbetrages sowie das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung nach § 22 sind öffentlich 
bekannt zu machen und bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnah-
me verfügbar zu halten.

§ 28 
Vermögensübergangbei Auflösung des Kommunalunternehmens

Das Vermögen eines aufgelösten Kommunalunternehmens geht im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge auf die Gemeinde über.

§ 29 
Inkrafttreten

Fußnoten zu § 29 Inkrafttreten

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 12 / 13

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2009-s438
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2024-s136
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2024-s136


§ 29 neu gefasst durch Artikel 94 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. 
NRW. S. 351); in Kraft getreten am 30. April 2005; zuletzt geändert durch VO vom 19. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 616), in Kraft getreten am 11. Oktober 2014.
GV. NRW. ausgegeben am 21. November 2001.

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Zusatz:

Übergangsregelungen 
zu den Artikeln 8, 16, 18 und 19 

(Artikel 21 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 

16.11.2004 (GV. NRW. S. 644))

(1) Soweit auf die Gemeindeprüfungsanstalt gesetzliche Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinden Anwendung finden, findet § 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen entsprechende 
Anwendung.

(2) Für die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes errichteten Eigenbetriebe können im Wirt-
schaftsjahr 2005 die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in der bis zum 31. Dezember 
2004 geltenden Fassung weiterhin Anwendung finden.

(3) Für die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes errichteten kommunalen Unternehmen und 
Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts können im Wirtschaftsjahr 2005 die Vorschrif-
ten der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentli-
chen Rechts in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung weiterhin Anwendung finden.

(4) Für die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes errichteten gemeindlichen Krankenhäuser 
können im Wirtschaftsjahr 2005 die Vorschriften der Verordnung über den Betrieb gemeindlicher 
Krankenhäuser in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung weiterhin Anwendung fin-
den.

Hinweis

Wiederherstellung des Verordnungsranges 
(Artikel 121 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 351))

Die in diesem Gesetz erlassenen oder geänderten Rechtsverordnungen können aufgrund der je-
weils einschlägigen Verordnungsermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert werden.
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